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Kirchenverordnungen
der Synode zu Angers Ln Gallien

im Jahr 45z .

i .

ist den Geistlichen nicht erlaubt , sich wider ek -

nen bisöwflichen ? lu§spruch aufzulaffen , noch

sich ohne Einwilligung ihrer Bischöfe an weltliche Rich¬

ter zu wenden , noch ohne dieselbige von einer Kirche

zu der andern überzugehen , noch ohne Empfehlungs¬

schreiben von ihnen zu reisen .

r .

Die Diakonen sollen den Presbytern alle Ehrer¬

bietung erweisen .

Man soll sich aller Gewaltthatigkeit und aller

Verstümmelung ^ seiner eigenen Glieder enthalten .

4 -

Man muß den Umgang mit fremden Weibsper «

sonen vermeiden . Es ist zwar nicht gut , daß der

Mensch allein sey : aber doch sollen Geistliche allen

Umgang

84 ) Ooiicillum ^ nclsgsvenle . Mansi VII . 899 - HL5 .

Die Veranlassung dazu war die Ordination des neuen

Bischofs Lhaiassius .

85 ) Oimüie perpursrioiiis . Vinilis glaubt : es sollte

heissen : xeruativulL .' Harduinr perzrvurlionlr .
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Umgang von dieser Art vermeiden . Unverheurakhete

sollen sich nur von Schwestern , Basen und Mülern

an die Hand gehen lassen . Wer darwider handelt ,

darf nicht weiter befördert werden , und wenn er schon

ordmirt ist darr er doch keine Diakonatsdienste lhun .

Geistliche , welche zur Uebergabc oder Einnahme ei¬

ner Stadt behülffich sind , soll man aus der Kirchen -

gemeinsch ' fr ausschliesen , und keiner Mahlzeit mit ih¬

nen anwohnen .
5 -

Eben das gilt von solchen , die sich der Büssung

unterworfen haben , und wieder zurücktreten , und die

das Gemboe der Jungfrauschaft aus eigener Schuld

brechen .
6 .

Auch die sollen im Banne seyn , welche mit Ehe -

weibecn anderer noch lebender Ehemänner unter dem

Vorwände eines Ehestands in verbotener Gemein¬

schaft leben .
7 -

Auch die Geistlichen , die in den Soldatenstand

und überhaupt in den weltlichen Stand übergehen ,

werden mit Recht aus der Kirche , die sie verlassen ,

ausgeschlossen .
8 .

Nicht weniger die Mönche , die ihre Regel ver¬

lassen , und ohne Gemeinschastsbriefe , ohne wichtige

und nothwendige Geschäfte umherziehcn , sollen , wenn

sie sich nicht warnen lassen , von ihren Aebten oder von

den Bischöfen , zu der Klrchengemeinschaft nicht zuge¬

lassen werden . O 0 2 Kein

86 ) Dieser Canon geht auch die niedere Geistlichkeit an

Man .siehls auS miniMer und oräinsrus -
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9 .

' Kein Bischof soll den Geistlichen eines andern

Bischofs zu einer hohem Stufe befördern .

10 .

Wenn sich Geistliche oder Laien , die man zu Dia¬

konen gemacht hat , zu der - Verrichtung ihres ÄnitS

nicht bequemen wollen , so sind sie der Kirchmgeinejn -

schaft verlustig , es sey denn , sie beweisen ^ 7 ) , wenn sie

Laien sind , daß ein gesetzmäsiges Hinderniß da gewe¬

sen sey , sie zu ordiniren .

11 .

Solche Männer , die nur einmal und zwar an

eine Jungfrau sich verheurathet haben , kann man zu

Diakonen oder Presbytern ordiniren .

12 .

Der Weg der Büssung steht allen , die ihren

Fehler wahrhaftig bereuen , offen . Der Bischof soll

die Beschaffenheit ihrer Sünde beurtheilen , und ihre

Wiederauöföhnung mit der Kirche darnach anordnen .

Die gegenwärtigen Bischöfe verbinden sich zu

diesen Schlüssen so , daß sie den , welcher darwider

handelt , für einen Verächter der Kirchenzucht anse -

hen , und sich Vorbehalten , ihm ernstlich in den Weg

zu treten .

87 ) b^ist reprvbsuerint ciiminnkoz beißts im Original »
und dieß ist völlig unverständlich . Vielleicht sollte es
heissen : I , ist probsuerinr . Diese Vermuthung fin¬
det sich zwar nirgends , sie hebt aber alle Schwierig¬
keiten .

Kirchen -
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